
 

 

 
 
 
Rekursreglement 
 
 
1. Rekurse betreffend Kursüberprüfungsverfahren 
 

Gegen Bewertungen der Kursüberprüfungskommission (KÜK) kann innert 30 Tagen ein schriftlicher 
Rekurs zuhanden des Vorstandes eingereicht werden. Innert der gleichen Frist ist eine Kaution von 
Fr. 100.- einzubezahlen. Wird diese Kaution nicht rechtzeitig geleistet, kann auf den Rekurs nicht 
eingetreten werden. 
 
Der Vorstand entscheidet nach Anhörung aller Beteiligten und erneuter Prüfung der Unterlagen 
endgültig. 
 
Im Falle einer Gutheissung des Rekurses wird die Kaution zurückbezahlt. 

 
 
2. Rekurse betreffend Prüfungsbewertung 
 

Gegen die Bewertung der Prüfungskommission (AG-Q Prüfungen, AG-Q Gleichwertigkeitsverfahren 
und Verbandsprüfungen) kann innert 30 Tagen ein schriftlicher Rekurs zuhanden des Vorstandes 
eingereicht werden. Innert der gleichen Frist ist eine Kaution von Fr. 100.- einzubezahlen. Wird diese 
Kaution nicht rechtzeitig geleistet, kann auf den Rekurs nicht eingetreten werden. 
 
Der Vorstand entscheidet nach Anhörung der Kandidatin/des Kandidaten und der an der Prüfung 
beteiligten Examinatorinnen/Examinatoren und Expertinnen/Experten endgültig über die Anerkennung 
der Prüfung. 
 
Im Falle einer Gutheissung des Rekurses wird die Kaution zurückbezahlt. 

 
 
3. Rekurse betreffend Ausschluss von Mitgliedern 
 

Gegen den Entscheid des Vorstandes, ein Mitglied aus dem Verband auszuschliessen, kann innert 30 
Tagen zuhanden der Mitgliederversammlung ein Rekurs eingereicht werden (Statuten Ziff. 3.7). 
Innert der gleichen Frist ist eine Kaution von Fr. 100.- einzubezahlen. Wird diese Kaution nicht 
rechtzeitig geleistet, kann auf den Rekurs nicht eingetreten werden. 
 
Die Mitgliederversammlung entscheidet endgültig. Eine Begründung des Entscheides der 
Mitgliederversammlung ist nicht erforderlich. 
 
Im Falle einer Gutheissung des Rekurses wird die Kaution zurückbezahlt. 
 

 
 
 
Dieses Reglement tritt am 24. März 2007 in Kraft. 
 
 
 
Die Präsidentin     Der Vizepräsident 

    
 
 


